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(54) MARKISENWELLE EINER MARKISE

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Markisenwel-
le einer Markise, insbesondere einer Sackmarkise, wo-
bei die Markisenwelle einzelne Markisenwellensegmen-

te (1) aufweist, die Markisenwellensegmente (1) durch
Verbindungsmittel verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Marki-
senwelle einer Markise, insbesondere einer Sackmarki-
se.
[0002] Markisenwellen sind aus dem Stand der Tech-
nik hinreichend bekannt. Diese sind im Wesentlichen aus
Aluminium hergestellt, und weisen auf ihrem Außenum-
fang eine Mehrzahl von längsverlaufenden Nuten auf,
die als Teil einer Kederverbindung, beispielsweise zur
Aufnahme des Markisenstoffes dienen. Die Nuten kön-
nen allerdings auch der Aufnahme von Nutensteinen die-
nen, mithilfe derer das vorderer Ende einer Markise über
entsprechende Stangen und Seile abgespannt wird. Die
Markisenwelle selbst ist hohl.
[0003] Markisen, insbesondere auch Sackmarkisen
werden häufig bestellt, und demzufolge beispielsweise
durch die entsprechenden Transportunternehmen aus-
geliefert. Markisenwellen haben eine Länge von bis zu
8 m, weshalb der Transport derartiger Markisenwellen,
unabhängig von dem anderen Beiwerk für eine Markise,
relativ teuer ist. So ist es nicht unüblich, dass die Kosten
für den Versand einer Markisenwelle den Wert der Mar-
kisenwelle als solche um ein Mehrfaches übersteigen.
[0004] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht darin, hier Abhilfe zu schaffen. Insbesondere soll
es möglich sein, eine Markisenwelle und damit gegebe-
nenfalls auch eine komplette Markise auf preiswerte Art
und Weise zu versenden.
[0005] Zur Lösung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
dass die Markisenwelle einzelne Markisenwellenseg-
mente aufweist, wobei die Markisenwellensegmente
durch Verbindungsmittel miteinander verbindbar sind. In-
sofern besteht die Möglichkeit, die Markisenwellenseg-
mente auf eine Länge z. B. von etwa 1,20 m zu begrenz-
en, um auf diese Weise die Markisenwelle einschließlich
gegebenenfalls des Markisenstoffes und des sonstigen
Beiwerks für eine Markise, insbesondere auch für eine
Sackmarkise, auf einer Europalette zu transportieren.
Der Transport einer Europalette ist wesentlich günstiger
als der Transport einer Markisenwelle in ihrer gesamten
Länge von bis zu 8 m.
[0006] Vorteilhafte Merkmale und Ausgestaltungen zu
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0007] So ist insbesondere vorgesehen, dass das Ver-
bindungsmittel als Kuppelglied ausgebildet ist, das par-
tiell in die beiden zu verbindenden Markisenwellenseg-
mente einschiebbar ist. Hieraus wird deutlich, dass das
Kuppelglied als Verbindungselement zwischen zwei
Markisenwellensegmenten dient.
[0008] Nach einem vorteilhaften Merkmal ist des Wei-
teren vorgesehen, dass das Kuppelglied kraftschlüssig
mit dem jeweiligen Markisenwellensegment verbindbar
ist, um schlussendlich eine stabile Markisenwelle, bei der
sich die einzelnen Markisenwellensegmente nicht unbe-
absichtigt voneinander lösen können, herzustellen.
[0009] In Verbindung mit dem Ziel der kraftschlüssigen
Verbindung des Kuppelgliedes mit dem jeweiligen Mar-

kisenwellensegment im eingeschobenen Zustand des
Kupplungsgliedes in dem Markisenwellensegment, ist im
Einzelnen des Weiteren vorgesehen, dass bei einem
Markisenwellensegment dieses innen einen in etwa di-
agonal verlaufenden Steg aufweist, wobei durch das
Kuppelglied der Steg kraftschlüssig erfassbar ist. Das
heißt, das Kuppelglied erfasst den Steg des Markisen-
wellensegmentes nach Art einer leichten Presspassung.
Insofern ist nicht erforderlich, dass das Kuppelglied an
der Innenwand des Markisenwellensegments kraft-
schlüssig anliegt, was die Montage erleichtert.
[0010] Vorteilhaft weist das Kuppelglied zur kraft-
schlüssigen Aufnahme des Steges einen Schlitz auf, wo-
bei die Breite des Schlitzes kleiner ist als die Dicke des
Steges, sodass die zuvor genannte kraftschlüssige Ver-
bindung nach Art einer leichten Presspassung bereitge-
stellt werden kann.
[0011] Ein besonderes Merkmal der Erfindung zeich-
net sich dadurch aus, dass der Steg im Endbereich des
Markisenwellensegmentes eingezogen ist. Das bedeu-
tet, dass der Steg nicht mit der Stirnseite des Markisen-
wellensegmentes abschließt, sondern die Oberseite des
Steges einen Abstand zu der Stirnseite des Markisen-
wellensegmentes aufweist.
[0012] Das Kuppelglied weist bevorzugt zu beiden Sei-
ten einen Schlitz zur Aufnahme des jeweiligen Steges
auf, wobei die beiden Schlitze im Bereich ihrer Schlitz-
böden einen Abstand zueinander aufweisen, wobei das
Maß des Einzuges des Steges des Markisenwellenseg-
mentes derart ist, dass zwei Markisenwellensegmente
bei Verbindung durch das Kuppelglied im Wesentlichen
aneinander anstoßen. Das heißt, dass durch das stirn-
seitige Anstoßen der Markisenwellensegmente im Be-
reich des Kuppelgliedes der Eintritt von Wasser in die
Markisenwelle im Wesentlichen verhindert wird. Um zu
gewährleisten, dass die Nuten auf der Außenseite der
Markisenweilensegmente im zusammengebauten Zu-
stand durch laufen, ist vorteilhaft vorgesehen, die Schlit-
ze zu beiden Seiten des Kuppelgliedes in identischer
Ausrichtung und Stellung in dem Kuppelglied anzuord-
nen.
[0013] Das Kuppelglied selbst ist vorteilhaft aus einem
Kunststoffmaterial, z. B. Polypropylen oder Polyamid
ausgebildet.
[0014] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung
beispielhaft näher erläutert.

Fig.1 zeigt einen Schnitt durch ein Markisenwellen-
segment;

Fig. 2 zeigt schematisch eine Ansicht in Längsrich-
tung auf das Kuppelglied;

Fig. 3 zeigt schematisch als Ausschnitt einen Längs-
schnitt durch das Markisenwellensegment, wo-
bei der Schnitt durch den Steg geführt ist.

[0015] Fig. 1 zeigt das Markisenwellensegment 1, das
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auf dem äußeren Umfang eine Mehrzahl von längsver-
laufenden Nuten 3 aufweist. Das hohle Markisenwellen-
segment weist innen einen in etwa diagonal verlaufenden
Steg 5 auf, der der Stabilisierung der Markisenwelle bzw.
des Markisenwellensegmentes dient.
[0016] Mit 10 ist das Kuppelglied bezeichnet. Das Kup-
pelglied ist vorteilhaft als Kunststoffkörper ausgebildet,
beispielsweise aus Polyamid oder Polypropylen, und
weist im Bereich des Steges 5 des Markisenwellenseg-
mentes 1 zu beiden Seiten einen Schlitz 12 auf. Ein jeder
Schlitz 12 besitzt einen Schlitzboden 13, wobei die Schlit-
ze im Bereich des Schlitzbodens 13 einen Abstand 14
zueinander aufweisen (Fig. 2). Die Schlitze 12 eines Kup-
pelgliedes sind zueinander fluchtend, also in gleicher
Ausrichtung und Stellung in dem Kuppelglied 10 ange-
ordnet, sodass die Nuten 3 der die Markisenwelle bilden-
den Markisenwellensegmente durch laufen. Um nun zu
gewährleisten, dass dann, wenn die beiden Markisen-
wellensegmente zu beiden Seiten auf das Kuppelglied
10 aufgeschoben sind, kein Abstand stirnseitig zwischen
den beiden Markisenwellensegmenten besteht, ist der
Steg eines jeden Markisenwellensegmentes um einen
bestimmten Betrag in Längsrichtung des Markisenwel-
lensegmentes eingezogen (Fig. 3). Das heißt, die Ober-
seite oder Oberkante des Steges 5 weist einen Abstand
zu der Stirnseite des Markisenwellensegmentes 1 auf.
Das Maß des Einzuges kann hierbei nach einer Auffüh-
rungsform in etwa dem Abstand 14 zwischen den Schlitz-
böden 13 entsprechen, es besteht allerdings nach einer
anderen Ausführungsform auch die Möglichkeit, den
Steg eines jeden Markisenwellensegmentes einzuzie-
hen, und zwar um etwa den hälftigen Abstand 14 zwi-
schen den beiden Schlitzböden 13 des Schlitzes 12 des
Kuppelgliedes 10. In jedem Fall sollte durch den Einzug
des Steges eines Markisenwellensegmentes bzw. beider
Markisenwellensegmente sichergestellt sein, dass die
Markisenwellensegmente stirnseitig aneinander ansto-
ßen können, um nach Möglichkeit das Eindringen von
Wasser in die zusammengesteckte Markisenwelle zu
vermeiden. Vorteilhaft ist insofern im Bereich des Stoßes
der Stirnseiten zweier Markisenwellensegmente auch
die Einbringung von Silikon vorgesehen, um eben den
Übergangsbereich sicher gegen eindringende Feuchtig-
keit abdichten zu können.

Bezugszeichenliste:

[0017]

1 Markisenwellensegment
3 Nuten
5 Steg
10 Kuppelglied
12 Schlitz
13 Schlitzboden
14 Abstand

Patentansprüche

1. Markisenwelle einer Markise, insbesondere einer
Sackmarkise,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Markisenwelle einzelne Markisenwellen-
segmente (1) aufweist, wobei die Markisenwellen-
segmente (1) durch Verbindungsmittel verbindbar
sind.

2. Markisenwelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verbindungsmittel als Kuppelglied (10)
ausgebildet ist, das partiell in die beiden zu verbin-
denden Markisenwellensegmente (1) einschiebbar
ist.

3. Markisenwelle nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kuppelglied (10) kraftschlüssig mit dem
Markisenwellensegment (1) verbindbar ist.

4. Markisenwelle nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Markisenwellensegmente (1) innen einen
in etwa diagonal verlaufenden Steg (5) aufweisen,
wobei durch das Kuppelglied (10) der Steg (5) kraft-
schlüssig erfassbar ist.

5. Markisenwelle nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kuppelglied (10) zur kraftschlüssigen Auf-
nahme des Steges (5) einen Schlitz (12) aufweist.

6. Markisenwelle nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite des Schlitzes (12) kleiner ist, als die
Dicke des Steges (5).

7. Markisenwelle nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steg (5) im Endbereich des Markisenwel-
lensegmentes (1) eingezogen ist.

8. Markisenwelle nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kuppelglied (10) zu beiden Seiten einen
Schlitz (12) zur Aufnahme des Steges (5) aufweist,
wobei die beiden Schlitze (12) im Bereich ihrer
Schlitzböden (13) einen Abstand (14) zueinander
aufweisen, wobei das Maß des Einzuges des Steges
(5) des Markisenwellensegmentes (1) derart ist,
dass zwei Markisenwellensegmente (1) bei Verbin-
dung durch das Kuppelglied (10) im Wesentlichen
aneinander anstoßen.

9. Markisenwelle nach einem der voranstehenden An-
sprüche,
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dadurch gekennzeichnet,
dass das Kuppelglied (10) aus einem Kunststoffma-
terial, z. B. Polypropylen oder Polyamid ausgebildet
ist.
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